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Zur neuen Basler Kirchenfrage.
Von Eduard His, Basel.

(^,ie Regelung des Verhältnisses der kantonalen Staatsgewalt in Basel-
Stadt zu den Kirchgemeinschaften hat schon bei ihrer letzten

Festsetzung im Jahre 1910 über die Grenzen des Kantons und sogar dcr
Schwciz hinaus Interesse erweckt. Es darf daher wohl auch heute wieder
die Aufmerksamkeit des Publikums auf die hier zu lösenden Probleme
gelenkt werden. Dabei sollen einige unmaßgebliche Lösungsvorschläge
beigefügt werden.

Der jetzige Zustaud ist der, daß die evangelisch-rcformicrte und die
christkatholische (altkatholische) Kirche öffentlichrechtliche Persönlichkeit
nebst weitgehendem Selbstverwaltungsrecht besitzen, während die
römischkatholische und die israelitische Gemeinde als bloße privatrcchtliche Vereine

bestehen. Gegenüber dieser Ungleichheit ist nun im vergangenen
Jahre cin Anzug des sozialdemokratischen Großrats und Nationalrats
F. Schneider vorgegangen, der forderte, es sei die völlige Trennung

der beiden öffentlichvechtlichen Kirchen vom Staate einzuleiten.
Im Gegensatz hiezu haben im Juli 1929 die sämtlichen Großräte der
römisch-katholischen Volkspartei einen Anzug eingereicht, der zu prüfen
forderte, ob nicht der römisch-katholischen Kirchgemeinde von Seiten des
Kantons ebenfalls die öffentlichrechtliche Persönlichkeit
zuzuerkennen sei.

Prüft man diese beiden Anregungen, ohne in veralteten kultur-
kämpfcrischen Vorurteilen befangen zu sein und ohne ein kirchenfcind-
liches Freiheitsidol auf die Spitze zu treiben, sondern unter realpolitischer
Abwägung dcr historischen Gegebenheiten und unter sittlich-toleranter
Zubilligung größtmöglicher Freiheit gegenüber den Individuen und eines
würdigen, notwendigen Schutzes an alle religiösen Gemeinschaften,
so wird man kaum dazu gelangen, die bisher schon durchaus genügende
„Trennung" vom Staate noch weiter zu treiben. Es ist daher begreiflich,
daß sowohl die in dieser Frage im bürgerlichen Lager führenden Basler
Liberalen (vgl. „Basler Nachrichten", 17., 18. August 1929) als auch die
reformierten kirchlichen Kreise (Ende Oktober 1929) sich grundsätzlich
einstweilen zugunsten des Anzugs der katholischen Großräte ausgesprochen
haben. Auch wurde dabei mit Recht schon betont, daß diese für das ganze
Volk bedeutsamen Fragen nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten
beurteilt werden sollen.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen nun zur Beleuchtung dieser
Stellungnahme Einiges beizutragen versuchen.
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Es besteht wohl allgemein der Wunsch, im Basler Kirchenwcsen
organisatorische Grundlagen zu schaffen, welche auf die Dauer Bestand
haben können und nicht, wie bisher, fortwährenden Wandlungen
ausgesetzt sind oder je nach dem Vorherrschen dcr einen odcr andern Partei
im Staate umgemodelt werden.

Die jetzige Regelung geht znrück auf die dcm Kulturkampf der 70er

Jahre folgende Kantonsversassung von 1875; durch diese wurde neben
der bisherigen reformierten Landeskirche (Staatsrirchc) die katholische
(christ- odcr altkatholische) Landeskirche geschaffcn, während sich die

römisch-katholische Gemeinde damals schon der Einordnung in das Staats-
lirchcntum cntzog. Somit besaßen nun die große resormicrtc Kirch-
gcincinschaft und die kleine christtathvlischc cinc össcntlichrcchtlich privi-
lcgicrte Rechtsstellung, während die große römisch-tathvlischc Kirchgcmcin-
schaft immer noch bloßcr Privatverein war. Das änderte auch nicht bei
der Reorganisation vom Jahre 1910, welche die beiden Landeskirchen
gegenüber dem Staate zwar verselbständigte (nicht aber völlig „trennte"),
an der Stellung der römifch-tatl)olischen Gemeinde aber nichts wesentliches

änderte. Die beiden bisherigen Landeskirchen wurden nun
selbständigere Kirchenorganisationen mit dem Rechte der ösfcntlichrcchtlichen
Persönlichkeit und mit weitgehender Selbstverwaltung; vor allem wnrde
dem Staate jeder Einfluß in rein religiösen Fragen genommen und
wurde ihm bloß eine Oberaufsicht mehr in administrativer und
organisatorischer Hinsicht und zur Wahrung des konfessionellen Friedens
belassen. Diese von Regicrungsrat C. Chr. Burckhardt-Schazmann erreichte
Lösung war zweifellos für die reformierte und die christkatholische Kirche
einc recht glückliche, da diese beiden nun in bezug auf Religionsfragen
von staatlichen und politischen Einflüssen befreit wurden und nur noch
einer kirchenpolitisch mehr oder weniger notwendigen Staatsaussicht
unterstellt blieben.

Wenn nun heute der Anzug Schneider die „völlige Trennung"
erstrebt, so kann man einen tristigen Grund hiefür wohl kaum erkeunen.
Der Anzugsteller und seine Anhänger scheinen von der Ansicht auszugchen,

der Staat dürfe als unkonfessionelle Organisation mit der
Religion überhaupt nichts mehr zu schaffen haben. Dieser übrigens höchst
doktrinäre Grundsatz ist aber bei uns bereits insofern verwirklicht, als
die Kirchen in bezug auf die reinen Religionsfrcigcn vom Staate ja
bereits völlig getrennt sind, während die Beibehaltung der Staatsoberaufsicht

vorwiegend im Interesse des Staates und des Friedens zwischen
den Konsessionen selbst erfolgt ist. Für die reformierte Kirche (und wohl
auch für die christtatholische) wäre nun aber die begehrte Totaltrennung
mit empfindlichen Nachteilen verbunden; denn diese Kirchen verlören dabei
z. B. ihr öffentlichrechtliches Besteuerungsrecht gegenüber ihren
Angehörigen und würden auf das Erbitten von Mitgliederbeiträgen nach
der individuellen Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit der Geber
angewiesen. Jene Totaltrennung von Staat und Kirchen widerspräche
aber auch der heutzutage wieder stärker gewordenen Uberzeugung, daß
Staat und Kirchen öffentliche Gewalten im sozialen Leben unseres Volkes
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sind, die nicht in völliger Interesselosigkeit sich den Rücken kehren,
sondern unter gegenseitigem Verstchcnwollen sich unterstützen und
zusammenwirken sollen, nach dem alten Grnndsatz, daß der mächtige Staat
seinen weltlichen Arm dcr schutzbedürstigcn Kirche leihen soll, während
umgekehrt die letztere als geistige Macht heilsame moralische Einflüsse
ans das Staatsvolk auszuüben habe. Absolute Trennung als solche ist
im politischen und sozialen Leben überhaupt kein Ideal; nur der lirchcn-
scindlichc Raditalismus früherer Generationen tonnte aus dcr völligen
Trennung von Staat und Kirche cin geheiligtes Dogina inachen.

Wcnn man von cincm gegenüber dein religiösen Leben und den

Kirchen wohlwollende n Standpunkte ausgeht, leuchtet einem der
von den katholischen Großräten gestellte Anzug weit nichr ci», als das
cntgcgcngesctzic Trcnnungsbegchren. Die Römisch-Katholischen als
zweitgrößte Kirchgcineinschaft in Basel-Stadl (ca. 29 «/o der Bevöltcrnng)
wünsclicn wohl mit einigem Recht eine gleiche oder analvgc staatsrechtliche

Anertcnnnng, wie sie die Reformierten (heute ca. 64 «/o> nnd die

Ehristlatholischcn (ca. 2,6 «/«) schon besitzen. Früher waren die Römisch-
Katholischcn in ihrcr Haltung zu dieser Frage allerdings öfters schwankend.
Als dic Regierung 1883 daran dachte, ihnen die ösfentlichrcchilichc
Organisation zu vcrleihen, winkte die katholische Presse („Baterland" nnd
„Bvltsblatt") sofort ab, und noch 1906 äußerte sich der Präsident der
Gcmcinde, Großrat C. Gntzwillcr, noch ablehnend, da cr wohl auf diese
unvermutete Frage des Vorstehers des Justizdcparicmcnts gar nicht vor-
bcrcitet war. Erst am 13. Januar 1910, bei Beratung der neuen
Kirchcnvvrlnge, stellte die katholische Fraktion im Großen Rate durch
ihren Sprecher, Dr. E. Feigenwinter, den Antrag, cs solle auch ihrer
Kirche die öffentlichrechtliche Persönlichkeit verliehen werden. Nun ver-
hieltcn sich, in diesem fortgeschrittenen Stadium der Beratungen, der
hieraus wohl ebenfalls nicht gefaßte Regierungsvcrtrcter und dic Groß-
raisiuchrhcit ablehnend, sodaß man schließlich zu der unerfreulichen
Lösung gelangte, daß zwei Kirchen össentlichrechtliche Sclbstvcrwallungs-
körper und zwci bloße Privatvereine blieben. Es waren wohl auf beiden
Seiten gewisse Fehler begangen worden, worüber hier nun nicht
abgerechnet werden soll. Jedenfalls ist es aber stciailicherscits nicht klug,
wenn in Verhandlungen mit der Kurie, die nun einmal cinc historische
Weltmacht ist, stets wieder das Dogma der staatlichen Souveränität in
den Vordergrund gestellt mird, wo es doch gilt, zwischen zwei sich für
souverän haltenden Gewalten eine Verständigung auf rcalpolitischer Basis
zu finden. Damit soll nicht gesagt sein, daß der Staat die Souveränität
der Kirche in religiösen Dingen ausdrücklich anerkennen soll.

Wenn heute die Basler römisch-katholische Gemeinde die öffentlich-
rechtliche Persönlichkeit verlangt, so liegt der Grund dafür weniger in
dem Begehren nach dem öffentlichrechtlichen Besteuerungsrecht, sondern
in gewissen Prestigerücksichten und formellen Gründen. Die Gemeinde
empfindet es schmerzlich, daß sie schlechter gestellt ist, als zwei andere
Bekennerschaften des Kantons, Sie erleidet daraus auch gewisse Nachteile

in ihrer Stellung zur ordentlichen katholischen Kirchenorganisation,
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da fie nicht ein vollberechtigtes Glied des Bistums Basel ist, sondern
bloßes „Missionsgebiet", Jn einer Organisation, wie der römischen
Kirche, in welcher formale Rechts- und Prestigefragen seit jeher eine
große Rolle gespielt haben, sind solche Gefühlsmomente verständlich und
nicht zu unterschätzen. Man begreift daher auch, daß die Basler Katholiken

gleichzeitig als regelrechter Diözcsanteil ins Bistum möchten
aufgenommen werden.

Ein andernorts geäußerter Vorschlag, den Basler Katholiken von
staatswegen bloß das öffentlichrechtliche Besteuerungsrecht zu verleihen,
dürfte daher kaum einen dringenden Wunsch befriedigen; ebensowenig
aber jener andere Borschlag, ihnen zwar keine öffentlichrechtliche Persönlichkeit

zu verleihen, aber zuzulassen, daß sie in irgend einer loscrn Form
dem Bistum angegliedert würden, ohne daß der Staat sich weiter dafür
interessiere. Dies wären halbe Lösungen, die den Römisch-Katholiken
Weiteven Anlaß böten, über Zurücksetzung, Rechtsunglcichheit, Unfreiheit
u. dgl. zu klagen. Ebenso würde die Errichtung einer Synode einseitig
kraft Staatsgcsetzes von der Kirche (wie im Aargau) nicht als
kirchenrechtliche, sondern bloß als staatliche Einrichtung angesehen, während
doch gerade die vertragliche Bindung auch der Kirche für dcn Staat und
das Volk als besonders begehrenswerte und dauerhafte Lösung erscheint.
Man darf daher wohl auch untersuchen, ob nicht eine umfassendere
Befriedigung gewisser katholischer Wünsche klüger wäre, vorausgesetzt, daß
sich dcr Staat dabei nichts Wesentliches vergäbe; eine solche Lösung wäre
allerdings komplizierter als jene andern, würde aber wohl die beste

Gewähr für dauernden Bestand bieten; denn sie wäre eine staatsvertragliche

Lösung mit der Kirche, nicht bloß eine staatsgesetzliche über diese.
Die Voraussetzungen, unter denen eine Kirchgcmeinschaft öffentlich
r c ch tli ch e Persönlichkeit (und damit eine staatsrechtliche Vorzugsstellung)

erlangen kann, sind aufgestellt in Z 19 der Kantons
Verfassung. Die künftige Organisation der Römisch-Katholiken müßte
daher mit diesen Bestimmungen der Kantonsverfassung in Einklang
gebracht werden. Nun sind aber diese Bestimmungen 1875 und 1910 eher
den Organisationsgrundsätzen der Reformierten und der an sie
anlehnenden Christkatholiken angepaßt worden, als denen der Römisch-
Katholiken. Und doch haben sowohl diese als auch der Staat ein Interesse

daran, daß jene notwendige Übereinstimmung und Gleichheit im
Staatskirchenrecht erreicht wird. Es wäre daher wohl keine zu große
Zumutung, wenn auch der Staat hier entgegenkäme und seine
Bestimmungen so modifizierte, daß sie für alle Kirchgemeinschaften dcs Kantons
annehmbar und gleichzeitig auch für ihn selber ausreichend wären.

Welches sind heute die verfassungsmäßigen Voraussctzungcn für die

öffentlichrechtliche Persönlichkeit?
Die Kantonsverfassung verlangt von den öffentlichrechtlichen Kirchen

erstens eine Organisation „auf demokratischer Grundlage"; die Organisation

der römischen Gesamtkirche ist aber eher monarchisch und auch
das einzelne Bistum gipfelt in der Gewalt einer Einzelperson. Allein
dies hindert eine Einfügung der Basler Kirche in das Verfassungsschema.
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nicht; notwendig ist bloß, daß den Gläubigen gewisse demokratische
Mitspracherechte eingeräumt werden. Nicht notwendig ist aber eine rein
demokratische Organisation (mit Referendum, Initiative, Volkswahlen
u. s. w.). Es dürfte cin demokratisches Wahlrecht zu einer Synode oder
ein Psarrwahlrecht (Präsentationsrecht) genügen, ohne Ausschluß bischöflicher

Genehmigungsrechte,
Zweitens stellt die Kantonsverfassung das Erfordernis auf, daß

jedermann als Mitglied einer öffentlichrechtlichen Kirche anzuerkennen
fei, dcr nicht ausdrücklich seinen Austritt erklärt habe. Der Staat
gebietet somit den ösfentlichrechtlichen Kirchen zwangsweise das Beibchalten
von Mitgliedern, auch wenn sie abweichende religiöse Meinungen
vertreten von denen der kirchlichen Obrigkeit. Dieses Zwangssystem gegenüber

der kirchlichen Leitung ist nun mit dem Charakter der römischen
Kirche als einer sog. Bekenntniskirche nicht vereinbar, wonach nur
diejenigen als Mitglieder angesehen werden, welche eine Bekenntnisformel
ihrer kirchlichen Obrigkeit beschwören. Demnach werden dissentierende
Minderheiten ohne weiteres ausgeschlossen; die römische Kirche kennt
daher jenen weitgehenden Minderheitenschutz nicht, wie ihn die Basler
reformierte Kirche — bisweilen zum Schaden ihrer innern Geschlossenheit
— 1310 angenommen hat. Es dürfte wohl für den Staat nicht viel
verloren gehen, wenn er auf dieses Erfordernis betr. die Mitgliedschaft
und dic Minderheiten verzichtete. Der konfessionelle Frieden kann auch

auf andere Weise erhalten werden, als mit diesem Zwangssystem,
Das dritte Erfordernis, die Unterwerfung unter die Bundes- und

Kantonsgcsctze, bereitet tatsächlich wohl keine Schwierigkeiten, sofern nur
unfruchtbare Diskussionen über die Sonveränitätstheorie vermieden
werden.

Wir finden daher vom neutralen staatlichen und vom resormierten
Standpunkt aus keine unüberwindlichen Hindernisse gegenüber einer
Verleihung der ösfentlichrechtlichen Persönlichkeit an die römische Gemeinde.
Taktisch dürfte es sich nun wohl empfehlen, daß die Römisch-Katholiken
mit andern Parteien sich auf eine Formel über die Revision der
Kantonsverfassung zu einigen suchen.

Nun kommt aber als Weiteres noch die mit dieser Verleihung der
ösfentlichrcchtlichen Persönlichkeit sast notwendigerweise verbundene
Einordnung einer solchen „Römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt" in den
kirchcnrcchtlichen Verband des römisch-katholischen Bistums Basel.
Es gehört zur uralten, regelrechten Ordnung in der römischen Kirche,
daß dic einzelnen Kreise von Gläubigen einem ordentlichen Bischof
untergeordnet sind. Die jetzige Organisation des Bistums Basel (mit Sitz in
Solothurn) stammt aus dem Jahre 18Z8. Der sog. Langenthaler Ge-
samtvcrtrag von 18S8 läßt in Z 4« den Beitritt des „Kantons Basel" zu.
Basel-Stadt hat aber (seit der Kantonstrennnng von 1833) von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Indessen wäre ein solcher Beitritt

dcr kantonalen Kirche zum Bistum heute für den Staat in keiner
Weise bedenklich, zumal die Bundesgewalt seit den Bundesversassnngen
von 1848 bezw. 1874 gegenüber den Bistümern weitgehende Rechte be-
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sitzt und das Bistum Basel, seit 1828, bei der Bischosswahl auch von
den Diözefankantonen abhängig ist. Es ist begreiflich, daß unter diesen
Umständen die Katholiken den Wunsch äußern, nach Erlangung der
ösfentlichrechtlichen Persönlichkeit auch regelrecht dem Bistum einverleibt
zu werden, um sich nicht mit dem Zustand eines „Missionsgebiets"
begnügen zu müssen. Sowohl der derzeitige Bischof als auch der
baselstädtische Klerus scheinen diese Einverleibung zu befürworten, der letztere
Wohl auch darum, weil ihm dann die Möglichkeit zur Mitverwaltuug des

Bistums, dic Wahl zu Domherren oder gar zum Bischof eröffnet würde.
Für den Kanton dürfte die Einordnung ins ordentliche Episkopalsystem
willkommener sein, als der bisherige Zustand, der dic Katholiken indirekt
der römischen Missionierungspolitik unterstellt. Der Bischof muß (seit
1828) immerhin Schweizer sein und bei seiner Wahl das Agrement der
Diözcsanstände erhalten haben.

Die Schwierigkeiten einer Einordnung der Basler Katholiken ins
Bistum sind mehr formeller, als materieller Natur; sind sie aber einmal
überwunden, fo dürfte der Zustand besser und dauerhafter sein, als jede
anderc halbe oder Dreiviertels - Lösung. Da die bisherigen Basler
Diözescmkantone (Solothurn, Bern, Luzern, Zug, Aargau, Thurgau)
auf Grund von Konkordaten (Verträgen) mit der Kurie ins Bistum
eintraten (1828 und bald nachher), müßte auch für den Kanton Basel-
Stadt ein solches Konkordat mit der Kurie (Nuntiatur) abgeschlossen
werden, und zwar formell durch Vermittlung des Bundesrates (B.-V,
Art. 10). Sodann müßte der Bundesrat die neue Bistumsumgrenzung
genehmigen (B.-V. Art. 50). Fraglich ist, ob auch die übrigen Diözesankantone

noch zustimmen müßten, da der Langenthaler Gesamtvcrirag
dem „Kanton Basel" den Beitritt offen hält. Doch dürfte von Seiten der
übrigen Kantone kaum ein Widerstand zu erwarten sein, da eine Stärkung

der Staatsgewalt innerhalb des Bistums ihnen (auch den
strengrömischen) nur willkommen sein kann. Für Basel-Stadt wäre es aber
ein Gewinn, an der Seite anderer Kantone eine einheitliche Politik
betreiben zu können.

Der Inhalt eines solchen Konkordates könnte kanm sehr frei
gestaltet werden, da ganz einfach eine Reihe der für die andern Diözefan-
kantone geltenden Bestimmungen analog auf den Kanton Bafel-Stadt
ausgedehnt werden müßten. Es würden also keine Schulartikel u. dgl. zu
befürchten sein. Es dürfte sich dabei im realen staatlichen Interesse vor
allem empfehlen, auch dem Kanton Basel-Stadt (bezw. dem Regierungsrate)

cin Mitwirkungsrecht bei der Bischosswahl vorzubehalten, wic es

auch dic andern Diözesankantone besitzen. Auch bei weitgehender staatlicher

Indifferenz sollte der Kanton Basel-Stadt auf die Beanspruchung
dieses Rechtes nicht verzichten und es nicht kurzerhand der Basler
römischkatholischen Kirche überlassen. Dagegen könnte dieser Kirche ein Anspruch
auf einige (zwei oder drei) Domherrensitze ausbcdungcn werden, wie sie

anderc Diözesankantone auch schon besitzen, damit der Basler Klerus sich

an dcr Bistumsverwaltung gleichberechtigt beteiligen könnte. Inwiefern
die verselbständigte Basler Kirche finanzielle Verpflichtungen gegenüber
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dcm Bistum übernehmen müßte, soll hier nicht weiter untersucht werden.

Immerhin würde ein kleinliches sinanziellcs Nachrcchncn und Markten
diesmal wohl besser vermieden.

Dic hier befürwortete Verleihung dcr ösfentlichrechtlichen Persönlichkeit

an die römische Gemeinde und ihre Einordnung ins Bistum
dürfte dic bisherigen Beschwerden der Römisch-Katholischen endlich zum
Verstummen bringen. Eine Gefahr für den Staat bieten diese bcsür-
worictcn Maßnahmen nicht, im Gegenteil gewinnt der Staat dadurch ein
festes Verhältnis zu einem wichtigen Faktor des sozialen Lcbcns. Hcute
bedarf das Volk mehr denn je sür den Kamps gcgen unchristlichc Jmmoral
ciner stark ausgebauten Organisation dcr religiösen und moralischen
Gemeinschaften, Daher muß der Staat diesen anch seinen öffcntlichrccht-
lichcn Schuh leihen nnd sich lossagen von überholten srcisinnig-libcralen
»nd srcigcistigen Treimungstcndenzen. Es würde dem wahren Liberalismus

und der wahren Toleranz entsprechen, wenn jeder Kirchgemcinschast
im Staate diejenige Freiheit der Organisation und der Entwicklung
eingeräumt würde, die ihr nach ihrer besondern Ratur und ihrer oft
uralten, für kantonale Gewalten mehr oder weniger unabänderlichen
Tradition cigcn sind und als hergebrachtes Bedürfnis erscheinen. Von dicscm
wirklich liberalen Standpunkte aus haben wir auch einer gewissen

Erlcichtcrung der verfassungsmäßigen Voraussetzungen für dic ösfcntlich-
rcchtlichc Persönlichkeit das 'Wort gesprochen. Vielleicht könnte unsere
Kantonsverfassung gerade die weitere Möglichkeit offen lassen, daß auch

noch andcrn Kirchgcmeinschaften (etwa den 1,8«,« Israeliten) ebensalls
dieselben Pcrsönlichkeitsrechte cingeräumt würden, damit so alle etwas
umsangrcichcrn Gemeinschast.cn gleichberechtigt würden.

Abcr auch vom Standpunkte der reformierten Kirche aus
scheinen uns die hier besnrwvrtcten Maßnahmen bcgrüßcnswcrt; denn
auch sie hat ein Interesse daran, daß alle religiösen Bckennerschasten
in ihrem Widerstände gcgen Unchristlichteit und Jmmoral gefestigt werden
und nebeneinander eine staatsrechtlich gleichbcrcchtigic Stellung
einnehmen. Gegen eventuelle Übergriffe der Kurie stellt ja unsere
Bundesverfassung längst genügende Abwehrmitiel zur Verfügung. Das Interesse
dcr Kirchen liegt heute nicht mehr im gegenseitigen Zurückdrängen,
svndcrn im gegenseitigen Geltcnlasscn und in der Einräumung
befriedigender rechtlicher E^istenzverhältnissc, Den Reformicrtcn selbst mnß
es doch unbehaglich sein, wenn ihnen dcr Borwnrs gemacht werden kann,
sie genössen als größte Kirche (ca, 64 «,o) eine staatlich privilegierte
Rechtsstellung gegenüber der zweitgrößten Bckcnnerschaft (ca. 29 «,«) im Kanton,
die als bloßer Privatverein gednldet wird. Die refvrniicrte Kirche würde
in ihrer ösfentlichrechtlichen Organisation selbst gefestigt durch dic
Gleichstellung auch der übrigen Kirchgemeinschaften,

Es schien uns erwünscht, diese Darlegungen hier vorzubringen, nm
einer erfreulichen Lösung dcr Basler Kirchenfragc beizeiten den Weg
zu ebnen und unerfreuliche Borurteile zurückzudrängen.
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